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Auszüge aus dem Vereinsgesetz 
 Allgemeines 

Körperschaften, wie z.B. Vereine, sind unter gewissen Voraussetzungen 
steuerlich begünstigt. Die Voraussetzungen, unter denen die Abgabenbehörden eine 
Körperschaft als steuerbegünstigt anerkennen, sind in den §§ 34 bis 47 
Bundesabgabenordnung (BAO) geregelt. In den folgenden Kapiteln wird erläutert, 
welche Zwecke steuerbegünstigt sind, welche Satzungsbestimmungen im Einzelnen 
notwendig sind, wie die Geschäftsführung des Vereins zu gestalten ist, welche 
Bücher, Aufzeichnungen und andere Nachweise zu führen sind und wie die 
Finanzverwaltung die Tätigkeit der Vereine überprüft. 

Körperschaften sind beispielsweise: 

• Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) und  

• Genossenschaften 

• Vereine nach dem Vereinsgesetz, Stiftungen und Anstalten 

• Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts 

In der Folge werden ausschließlich die steuerlichen Begünstigungen für Vereine 
nach dem Vereinsgesetz dargestellt. Die Ausführungen gelten aber sinngemäß für 
alle anderen begünstigten Rechtsträger. 

 Der Verein nach dem Vereinsgesetz 

2.1 Was ist ein Verein? 

Ein Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 ist ein freiwilliger, auf die Dauer 
angelegter, auf Grund von Statuten organisierter Zusammenschluss mindestens 
zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten, gemeinsamen, ideellen Zwecks. 
Der Verein genießt Rechtspersönlichkeit (§ 1 Abs. 1 VerG 2002). Vereine nach dem 
Vereinsgesetz dürfen „nicht auf Gewinn berechnet“ sein. 

2.2 Gründung des Vereins 

Der Verein wird durch die Vereinbarung von Statuten zwischen den 
Gründungsmitgliedern errichtet. Er entsteht als Rechtsperson, wenn  

➤ die Behörde binnen vier Wochen nach Einlangen der Errichtungsanzeige keine 
Erklärung abgibt, dass die Vereinsgründung nicht gestattet ist oder  

➤ vor Fristablauf eine ausdrückliche Einladung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit 
von der Behörde ergeht.  

Weitere Informationen finden Sie im Vereinsgesetz (BGBl. I Nr. 66/2002 idF 
BGBl I Nr 58/2010) und auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres 
unter www.bmi.gv.at/vereinswesen.  

Ist schon bei der Vereinsgründung ersichtlich, dass die Tätigkeit des Vereins 
steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte (z.B. durch betriebliche 
Tätigkeiten), sollte schon vorweg der Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen 
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werden. Die Vereinsgründerinnen und -gründer sollten den Entwurf der 
Vereinsstatuten schon vor Gründung mit dem Finanzamt besprechen, um spätere 
Änderungsauflagen zu vermeiden. Die von den Vereinsbehörden herausgegebenen 
Musterstatuten entsprechen in der Regel nur dem Vereinsgesetz. 

Vereinen, die steuerliche Begünstigungen anstreben, wird empfohlen, den 
Statutenvorschlag im Anhang, zu berücksichtigen. Die für Steuerbegünstigungen 
relevanten Formulierungen sind im Statutenvorschlag eingearbeitet. 

2.3 Sind alle Vereine steuerlich begünstigt?  

Nein - Vereine nach dem Vereinsgesetz dürfen zwar „nicht auf Gewinn 
berechnet“ sein, die BAO sieht aber zusätzliche Erfordernisse vor, damit 
abgabenrechtliche Begünstigungen gewährt werden. Das heißt, dass nicht allen 
Vereinen, die nach dem Vereinsgesetz entstehen, automatisch abgabenrechtliche 
Begünstigungen zustehen (siehe Abschnitt 3 Abgabenrechtliche Begünstigungen). 

2.4 Zweigstellen und Sektionen 

Zweigstellen und Sektionen sind lediglich sachliche oder territoriale 
Untergliederungen eines Vereins und besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit (§ 
1 Abs. 4 VerG 2002). Wirtschaftliche Aktivitäten von Zweigstellen und Sektionen 
sind dem Verein zuzurechnen. Steuerliche Freibeträge stehen lediglich dem Verein 
zu und nicht einzelnen Sektionen oder Zweigstellen. 

 Abgabenrechtliche Begünstigungen 

3.1 Allgemeines  

Gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich ausgerichtete Vereine verfolgen 
„steuerbegünstigte Zwecke“. Unter folgenden Voraussetzungen können 
abgabenrechtliche Begünstigungen gewährt werden: 

➤ Vorliegen von steuerbegünstigten Zwecken, das sind gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke 

➤ ausschließliche Förderung dieser Zwecke  

➤ unmittelbare Förderung dieser Zwecke  

➤ vollständige Verankerung dieser Grundsätze in den Rechtsgrundlagen des 
Vereins und 

➤ Einhaltung dieser Grundsätze auch im Rahmen der tatsächlichen 
Geschäftsführung 

Bitte beachten Sie: Fehlt nur eine dieser Voraussetzungen, liegt kein 
steuerbegünstigter Verein vor. Es entfallen die steuerlichen Erleichterungen für 
begünstigte Vereine! 

3.2 Begünstigte Zwecke 

 Gemeinnützige Zwecke 

Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit von Vereinen ist eine Förderung der 
Allgemeinheit (§ 35 Abs. 1 BAO).  

Was bedeutet Förderung der Allgemeinheit? Eine Förderung der 
Allgemeinheit ist dann anzunehmen, wenn der Verein das Gemeinwohl auf 
geistigem, kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet selbstlos fördert. Die 
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BAO nennt einige Beispiele für gemeinnützige Zwecke (§ 35 Abs. 2 BAO). Es gibt 
aber noch weitere Zwecke, die als gemeinnützig anerkannt sind. 

ABC der gemeinnützigen und nichtgemeinnützigen Zwecke 

In der Regel ist die Förderung folgender Zwecke gemeinnützig: 

Berufsausbildung Bürgerinnen- und Bürgerinitiativen, Demokratisches Staatswesen 
Denkmalschutz, Denksport, Elementarschäden, Entwicklungshilfe, Erziehung, 
Ethische Vereinigungen, Friedensbewegungen, Fürsorge für alte, kranke oder mit 
körperlichen Gebrechen behaftete Personen, Gesundheitspflege Heimatkunde und 
Heimatpflege, Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge Konsumentinnen-
/Konsumentenschutz, Kunst und Kultur Musik (Ausnahme: Unterhaltung!), Natur-, 
Tier- und Höhlenschutz, Resozialisierung, Schulausbildung, Selbsthilfe, Sport 
(Ausnahmen: Berufssport, Betrieb von Freizeiteinrichtungen!), Studentinnen-
/Studentenbetreuung, Suchtbekämpfung, Umweltschutz, Völkerverständigung, 
Volksbildung (Erwachsenenbildung), Volkswohnungswesen, Wissenschaft und 
Forschung Zivilschutz. In der Regel ist die Förderung folgender Zwecke nicht 
gemeinnützig: 

Freizeitgestaltung und Erholung Fremdenverkehr (Tourismus), Gemüse-, Obst- und 
Gartenbau, Geselligkeit und Unterhaltung, Kameradschaft Kleingartenpflege, 
Kommunikationspflege, Modellbau (Ausnahme: Turnier!), politische Zwecke, 
religiöse Zwecke, Sammeltätigkeit Sparvereine Tier- und Pflanzenzucht 
Wirtschaftsförderung  

Einschränkung der Gemeinnützigkeit durch den geförderten Personenkreis 

Wird der geförderte Personenkreis von vornherein durch die Statuten eng begrenzt, 
liegt keine Gemeinnützigkeit des Vereins vor (§ 36 Abs. 1 BAO). Wenn Vereine 
steuerliche Begünstigungen anstreben, sollte die Mitgliedschaft möglichst einem 
unbestimmten Personenkreis offenstehen. 

Beispiel: Laut Statuten eines Vereins werden die sportlichen Betätigungen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines bestimmen Betriebes gefördert 
(„Betriebsverein“). Die Mitgliedschaft in diesem Verein können laut Statuten nur 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes und deren Familienange-
hörigen erwerben. Es liegt keine Förderung der Allgemeinheit vor. 

Ist der geförderte Personenkreis lediglich durch den Gegenstand der Förderung 
begrenzt, wird dadurch die Förderung gemeinnütziger Zwecke nicht 
ausgeschlossen. 

Beispiel: Die Förderung von Personen, die an einer seltenen Krankheit leiden, von 
denen nur ein kleiner Personenkreis befallen ist, wäre gemeinnützig. 

Eine die Allgemeinheit ausschließende Beschränkung des Kreises der Geförderten 
kann sich aber auch durch die tatsächliche Geschäftsführung (wie z.B. die Höhe 
des Mitgliedsbeitrages) ergeben. 

Beispiel: Ein exklusiver Sportverein hebt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 4.000 € ein. Da sich nur wenige diesen Mitgliedsbeitrag leisten können, 
verhindert dies die Gemeinnützigkeit des Vereins, da keine Förderung der 
Allgemeinheit mehr vorliegt. Dagegen sind jährliche Mitgliedsbeiträge bis 2.160 € 
(180 € monatlich) und bei großem Investitionsaufwand des Vereins einmalige 
Beitrittsgebühren bis 10.800 € unschädlich.  
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3.3 Ausschließliche Förderung 

Eine ausschließliche Förderung (§ 39 BAO) begünstigter Zwecke liegt unter 
folgenden Voraussetzungen vor: 

➤ Der Verein darf keine anderen als begünstigte Zwecke verfolgen. Die Verfolgung 
völlig untergeordneter Nebenzwecke bis zu 10% der gesamten Vereinstätigkeit ist 
aber erlaubt. 

➤ Der Verein darf keinen Gewinn anstreben. Die Vereinsmitglieder dürfen weder 
am Erfolg noch am Vermögen des Vereins beteiligt sein.  

➤ Der Verein darf keine zweckfremden Verwaltungsaufgaben bzw. 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen an Mitglieder oder andere Personen 
auszahlen. Die Auszahlung von angemessenen Tätigkeitsvergütungen und 
Fahrtkosten ist aber unschädlich.  

➤ Das Vereinsvermögen muss im Falle der Auflösung des Vereins, wie beim Wegfall 
des begünstigten Vereinszwecks, weiterhin begünstigten Zwecken vorbehalten 
bleiben. 

Bitte beachten Sie: 

In den Vereinsstatuten müssen die begünstigten Zwecke, der Gewinnausschluss und 
die Vermögenswidmung bei Auflösung (Wegfall des Vereinszwecks) ausdrücklich 
geregelt sein. Alle Erfordernisse müssen durch die tatsächliche Geschäftsführung 
bestätigt werden!  

Vereine, deren Zweck die Zusammenfassung oder Leitung von Unterverbänden 
(Dachverbänden) ist, verfolgen unmittelbar begünstigte Zwecke, wenn alle 
Unterverbände begünstigten Zwecken dienen.  

3.5 Vereinsstatuten 

 Notwendiger Inhalt aus steuerbegünstigender Sicht 

Die Rechtsgrundlagen eines Vereins müssen so abgefasst werden, dass die 
Voraussetzungen für abgabenrechtliche Begünstigungen klar und eindeutig 
erkennbar sind. So sind folgende Punkte bei der Abfassung der Statuten jedenfalls 
zu beachten (§ 41 BAO): 

➤ Der Gewinnausschluss ist in den Statuten zwingend vorzusehen. Der begünstigte 
Zweck muss aus den Statuten klar ersichtlich sein. Dabei sollte man unklare bzw. 
unbestimmte Formulierungen vermeiden. 

Beispiel: Bezweckt ein Verein laut Satzung die Förderung seiner Mitglieder oder 
die Förderung und Entwicklung von Projekten, kann daraus kein begünstigter 
Zweck abgeleitet werden. Dem Verein stehen keine abgabenrechtlichen 
Begünstigungen zu! 

➤ Es darf keine Vermischung von Zweck und Mittel zur Erreichung des Zwecks 
vorgenommen werden. 

Beispiele: Zweck des Vereins ist die Förderung des Fußballsports und die Führung 
einer Vereinskantine. Die Führung einer Vereinskantine ist kein gemeinnütziger 
Zweck. Dem Verein stehen keine abgabenrechtlichen Begünstigungen zu. Die 
Führung einer Vereinskantine kann aber ein materielles Mittel zur Erreichung 
eines begünstigten Zwecks (z.B. Förderung des Fußballsports) darstellen. Wird 
eine Kantine tatsächlich geführt, ist in den Vereinsstatuten die Führung einer 
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Vereinskantine zwingend als materielles Mittel zur Erreichung eines 
(begünstigten) Vereinszwecks anzuführen. 

➤ Neben dem Zweck des Vereins sind die ideellen und materiellen Mittel zur 
Erreichung des Vereinszwecks vollständig anzuführen. 

Beispiel: Ein Verein betreibt eine Warenverkaufsstelle. Diese ist als materielles 
Mittel zur Erreichung des (begünstigten) Vereinszwecks zwingend in den 
Vereinsstatuten anzuführen, da sonst keine abgabenrechtlichen Begünstigungen 
zustehen. 

Bei Auflösung oder Wegfall des begünstigten Vereinszwecks muss in den Statuten 
geregelt sein, dass das Vereinsvermögen zwingend für begünstigte Zwecke 
verwendet wird. Das kann dadurch erreicht werden, wenn das Vereinsvermögen 
entweder einem konkret bezeichneten begünstigten Zweck gewidmet wird oder, 
wenn zumindest eine abstrakte Bindung für steuerlich begünstigte Zwecke 
vorgesehen ist.  

Folgende Varianten der Auflösungsbestimmungen tragen dem Rechnung: 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen begünstigten 
Vereinszwecks 

a) ist das verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34ff BAO zu verwenden; 

b) ist das verbleibende Vereinsvermögen für Zwecke der „XY“ (konkreter 
abgabenrechtlich begünstigter Zweck wie z.B. Jugendfürsorge, Tierschutz) zu 
verwenden;  

c) fällt das verbleibende Vereinsvermögen an „XY“ zur Verwendung für „Z“ 
(konkreter abgabenrechtlich begünstigter Zweck); 

d) fällt das verbleibende Vereinsvermögen an „XY“ zur Verwendung für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34ff BAO. 

 Mängel der Rechtsgrundlage 

Bei Vorliegen von Satzungsmängeln stehen abgabenrechtliche Begünstigungen 
grundsätzlich nicht zu. Nach Behebung von Satzungsmängeln durch 
Statutenänderungen sind Steuerbegünstigungen daher nur für die Zukunft zu 
lukrieren. Liegen nur unwesentliche Mängel vor, können die Statuten innerhalb 
einer von der Abgabenbehörde gesetzten Frist entsprechend angepasst werden. Die 
Abgabenbegünstigungen bleiben in diesem Fall daher auch für die Vergangenheit 
erhalten.  

Beispiel: In den Auflösungsbestimmungen eines Sportvereins (mit sonst 
einwandfreier Satzung) ist nur für den Fall der Auflösung der Körperschaft 
vorgesorgt, nicht aber dafür, dass der bisherige Vereinszweck in einer 
Mitgliederversammlung geändert wird und z.B. fortan Freizeitzwecke verfolgt 
werden. Die Klarstellung der Satzung erfolgt innerhalb der von der 
Abgabenbehörde gesetzten Frist. Abgabenrechtliche Begünstigungen stehen in 
diesem Fall auch für die Vergangenheit für alle offenen Veranlagungsjahre zu! 

 Änderung der Rechtsgrundlage 

Jede Änderung der Rechtsgrundlage (§ 41 Abs. 3 BAO), welche die 
Voraussetzungen für abgabenrechtliche Begünstigungen betrifft, muss der 
Abgabenbehörde binnen einer Frist von einem Monat bekannt gegeben werden.  
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3.6 Vereinsstatuten und tatsächliche Geschäftsführung  

Die bisher angeführten Voraussetzungen müssen nach der Satzung eines Vereins 
und seiner tatsächlichen Geschäftsführung (§ 42 BAO) vorliegen.  

Die tatsächliche Geschäftsführung des Vereins muss den Vereinssatzungen 
entsprechen. Grundsatz: Die Statuten müssen „gelebt“ werden! 

Der Verein muss insbesondere die in den Vereinssatzungen angeführten 
begünstigten Zwecke tatsächlich verfolgen. Eine Überprüfung, ob Vereinssatzungen 
und tatsächliche Geschäftsführung übereinstimmen, kann anhand der 
Vereinsaufzeichnungen (z.B. Rechnungsabschlüsse, Tätigkeitsberichte, 
Sitzungsprotokolle) vorgenommen werden. 

Beispiel: Ein Verein verfolgt nach seinen Satzungen die Förderung des 
Körpersports. Der Verein fördert auf Grund seiner tatsächlichen Geschäftsführung 
auch die Kunst und Kultur, da er eine Laientheatergruppe führt. Die 
Vereinssatzungen stimmen in diesem Fall nicht mit der tatsächlichen 
Geschäftsführung überein. Dem Verein stehen daher keine abgabenrechtlichen 
Begünstigungen zu. 

Ergänzt der Verein seine Statuten um die Förderung der Kunst und Kultur als 
festgelegten Vereinszweck, kann bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
Gemeinnützigkeit des Vereins für die Zukunft gegeben sein. 

3.7 Auskünfte 

Zu Anfragen über Begünstigungen nimmt das Finanzamt unverbindlich Stellung. 
Es ergeht kein Bescheid. Ob tatsächlich abgabenrechtliche Begünstigungen 
zustehen, kann jeweils erst im Nachhinein für das betreffende Veranlagungsjahr 
festgestellt werden. 

3.8 Überprüfung der Voraussetzungen von Begünstigungen 

Auch bei steuerbefreiten oder begünstigten Vereinen hat die Abgabenbehörde das 
Recht bzw. die Pflicht, die Voraussetzungen für Abgabenbefreiungen bzw. 
Begünstigungen zu prüfen. 

Zu diesem Zweck können die Finanzämter die Beantwortung von Fragebögen 
verlangen, Statuten oder Jahresabrechnungen anfordern, den Vereinen 
Abgabenerklärungen zusenden, bei den Vereinen Einschau halten oder eine Buch- 
oder Betriebsprüfung durchführen. 

Werden keine Aufzeichnungen geführt oder verweigert der Verein die Vorlage von 
entsprechenden Unterlagen, ist das Finanzamt berechtigt, die 
Besteuerungsgrundlagen zu schätzen bzw. aus Mangel an 
Überprüfungsmöglichkeiten der tatsächlichen Geschäftsführung abgabenrechtliche 
Begünstigungen zu versagen. 

3.9 Spendenbegünstigung 

Ab dem Jahr 2012 sind auch Spenden an gemeinnützige Vereine und 
Einrichtungen, die Zwecke des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes verfolgen 
steuerlich absetzbar (§ 4a Abs. 2 Z 3 lit. d, § 18 Abs. 1 Z 7 EStG).  

 Vereinstätigkeiten 

4.1 Vereinsbereich 

Tätigkeiten ohne wirtschaftliche Ziele sind nicht steuerpflichtig. Dazu zählen: 

➤ Vereinnahmung von „echten“ Mitgliedsbeiträgen und Spenden  
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➤ kostenlose Abgabe von Informationsschriften, ohne dass damit Einnahmen im 
Zusammenhang stehen 

➤ kostenlose Veranstaltung von Vorträgen, Kursen usw. 

Werden hingegen „Mitgliedsbeiträge“ eingehoben, die mit einer konkreten 
Gegenleistung verbunden sind, liegt ein „unechter“ Mitgliedsbeitrag vor. Diese 
Einnahmen sind der entsprechenden „betrieblichen“ Tätigkeit zuzuordnen.  

4.4 Zuordnung von Vereinstätigkeiten 

 In der Regel Vereinsbereich  

➤ Bausteinaktion, die mit keinem Betrieb in  

➤ Zusammenhang steht  

➤ Mitgliedsbeiträge  

➤ Spenden  

➤ Weihnachtskartenaktion  

4.5 Besondere Vereinstätigkeiten 

 Vereinsfeste 

Für die Beurteilung, ob ein Vereinsfest einen entbehrlichen Hilfsbetrieb (kleines 
Vereinsfest) oder einen begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieb (großes 
Vereinsfest) darstellt, ist grundsätzlich darauf abzustellen, ob das Fest 
ausschließlich von den Vereinsmitgliedern getragen wird. Die Zahl der Besucher ist 
dabei nicht von Belang. Unter folgenden Voraussetzungen stellt nach Vereins eine 
gesellige Veranstaltung ein kleines Vereinsfest dar: 

➤ Die Organisation (vorausgehende Planung bis zur Mitarbeit während des 
Ablaufes der Veranstaltung) wird ausschließlich von Vereinsmitgliedern oder 
deren nahen Angehörigen vorgenommen. Diese Voraussetzung ist nicht verletzt, 
wenn neben der Abgabe von Getränken und Speisen durch Vereinsmitglieder ein 
zusätzliches, im Umfang geringfügiges Speisenangebot durch einen fremden 
Dritten bereitgestellt und verabreicht wird (z.B. ein „Hendlbrater“, ein 
Langosverkäufer). Dies gilt aber nur dann, wenn die Gäste unmittelbar in 
Vertragsbeziehung zu diesem fremden Dritten treten. Wird die gesamte oder ein 
wesentlicher Teil der Verpflegung durch einen Wirt oder einen Caterer 
übernommen, ist dies für das Vorliegen eines kleinen Vereinsfestes schädlich.  

➤ Die Verpflegung übersteigt ein beschränktes Angebot nicht und wird 
ausschließlich von Vereinsmitgliedern oder deren nahen Angehörigen 
bereitgestellt und verabreicht; dabei darf die Verpflegung auch nicht durch einen 
Betrieb eines Vereinsmitgliedes oder dessen nahen Angehörigen bereitgestellt 
und verabreicht werden. Werden Musikgruppen oder andere Künstlergruppen 
für die Durchführung von Unterhaltungsdarbietungen beauftragt, kann in der 
Regel davon ausgegangen werden, dass diese regional und der breiten Masse 
nicht bekannt sind, wenn der übliche Preis, den diese Musikgruppe oder die 
Künstlergruppe normalerweise für ihre Auftritte verrechnet, 1.000 € pro Stunde 
nicht überschreitet. 

➤ Da die Organisation ausschließlich von den Vereinsmitgliedern oder deren nahen 
Angehörigen vorzunehmen ist, darf auch die Darbietung von 
Unterhaltungseinlagen (Musik-, Show- und Tanzeinlagen) nur durch 
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Vereinsmitglieder oder regionale und der breiten Masse nicht bekannte Künstler 
(nicht bekannt durch Film, Fernsehen, Radio) erfolgen. 

➤ Werden sonstige Tätigkeiten, deren Durchführung durch einen Professionisten 
behördlich angeordnet ist bzw. deren Durchführung durch Nicht Professionisten 
verboten ist, nicht von Vereinsmitgliedern ausgeübt, ist dies unschädlich (z.B. 
behördlich beauftragte Beschäftigung eines Securitydienstes während des Festes, 
Durchführung eines Feuerwerkes). Dies gilt auch für die Durchführung von 
Tätigkeiten, deren Vornahme durch die Vereinsmitglieder unzumutbar ist (z.B. 
Aufstellen eines Festzeltes). 

Der Hilfsbetrieb „kleines Vereinsfest“ umfasst alle geselligen Veranstaltungen der 
genannten Art, die insgesamt einen Zeitraum von 48 Stunden im Kalenderjahr nicht 
übersteigen. 

Werden durch ein Vereinsfest diese Kriterien nicht kumulativ erfüllt, liegt nach 
Vereins ein großes Vereinsfest vor und begründet somit stets einen 
begünstigungsschädlichen Betrieb. Dabei umfasst dieser Betrieb alle derartigen 
Veranstaltungen während des Jahres, gleichgültig aus welchem Anlass und unter 
welcher Bezeichnung sie unternommen werden. Abgabe von Speisen und Getränke 
gegen Entgelt (mit Ausnahme der Abgabe im Rahmen einer Kantine oder eines 
gastronomischen Betriebes), entgeltliche Belustigungen im Rahmen einer 
Veranstaltung, wie Preisschießen, Preisschnapsen oder Glücksspiele, bilden mit der 
Veranstaltung eine Einheit.  

4.6 Ausnahmegenehmigung  

Wann ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich? 

Begünstigungsschädliche Betriebe sind grundsätzlich in vollem Umfang 
steuerpflichtig. Übersteigen die Umsätze aus allen „steuerschädlichen“ Tätigkeiten 
des Vereins 40.000 €, muss um eine Ausnahmegenehmigung beim für die 
Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt angesucht werden. Ansonsten würde der 
Verein insgesamt alle steuerlichen Begünstigungen verlieren. Eine 
Ausnahmegenehmigung bewirkt, dass für die übrigen betrieblichen Tätigkeiten des 
Vereins die Begünstigungen erhalten bleiben. Der begünstigungsschädliche Betrieb 
unterliegt der vollen Steuerpflicht. 

Im Bereich der Umsatzsteuer bewirkt eine Ausnahmegenehmigung Folgendes: 
Vereine können, sofern sie unternehmerisch tätig werden, für die übrigen 
betrieblichen Tätigkeiten im Rahmen von unentbehrlichen und entbehrlichen 
Hilfsbetrieben grundsätzlich den ermäßigten Steuersatz von 10% anwenden (siehe 
Abschnitt 6.3 Steuersatz). Soll ausnahmsweise auch der begünstigungsschädliche 
Betrieb von der Steuerpflicht befreit werden, so muss eine Ausnahmegenehmigung 
auch bei geringeren Umsätzen beantragt werden. Diese wird regelmäßig vor allem 
bei Benefizveranstaltungen und Lotterien unter gewissen Voraussetzungen gewährt. 
Eine solche Ausnahmegenehmigung gilt für die Umsatzsteuer nicht: Es erfolgt 
weiterhin die Besteuerung nach allgemeinen Grundsätzen. Der Antrag kann beim 
für die Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt eingereicht werden. 

 Körperschaftssteuer 

5.3 Gewinnermittlung 

 Sponsoring  

Erhalten Vereine Sponsor einnahmen, für die sie entsprechende Werbeleistungen 
erbringen, so zählen diese Einnahmen in der Regel zum unentbehrlichen 
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Hilfsbetrieb eines Vereins (z.B. Sportbetrieb eines Sportvereins, Musikbetrieb eines 
Musikvereins). Damit unterbleibt die steuerliche Erfassung dieser Einkünfte. 
Zählen die Einnahmen jedoch zum Profisportbetrieb eines Vereins, sind diese 
steuerpflichtig.  

Erhalten Vereine Sponsor Zahlungen, denen keine oder praktisch keine 
Werbetätigkeit oder Werbewirkung gegenübersteht, so sind diese Zahlungen als 
Spenden an den Verein zu werten. Sie sind damit beim Verein als Spenden 
steuerfrei; bei der Spenderin oder beim Spender allerdings sind sie nicht als 
Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Bei einem Kulturverein besteht – anders als beim Sportverein – nur eine 
eingeschränkte Werbemöglichkeit, so dass bei Veranstaltungen mit entsprechender 
regionaler Breitenwirkung Sponsor Leistungen auch dann als Betriebsausgaben 
beim Sponsor anerkannt werden, wenn die Erwähnung des Sponsors lediglich auf 
Plakaten, Programmheften und kommerziellen Firmenwerbungen etc. erfolgt. 

 Unternehmer 

6.1 Vereine als Nichtunternehmerinnen bzw. Nichtunternehmer 

Einnahmen, die den allgemeinen Vereinsbereich betreffen z.B. echte 
Mitgliedsbeiträge, Spenden –, unterliegen nicht der Umsatzsteuer Tätigkeiten, die 
im Rahmen von unentbehrlichen oder entbehrlichen Hilfsbetrieben eines 
begünstigten Vereins ausgeübt werden, unterliegen mangels Gewinnerzielungsab-
sicht grundsätzlich auch nicht der Umsatzsteuer. Sie gelten als 
„Liebhabereibetriebe“. Liebhaberei ist jedenfalls anzunehmen, wenn die Umsätze 
regelmäßig unter 2.900 € liegen. Werden die unentbehrlichen und entbehrlichen 
Hilfsbetriebe als nichtunternehmerische Tätigkeit (Liebhaberei) gewertet, so sind 
auch begünstigungsschädliche Betriebe (z.B. Kantinen) als nichtunternehmerisch zu 
werten, wenn die Umsätze aus den begünstigungsschädlichen Betrieben im 
Veranlagungszeitraum insgesamt nicht mehr als 7.500 € betragen. Die 
Vermögensverwaltung (z.B. Vermietung und Verpachtung von Grundstücken) fällt 
nicht unter die für unentbehrliche und entbehrliche Hilfsbetriebe gemeinnütziger 
Vereine geltende Liebhabereivermutung. Das Vorliegen einer unternehmerischen 
Tätigkeit ist daher nach den allgemeinen Bestimmungen des UStG sowie der 
Liebhabereiverordnung zu beurteilen.  

 Einkünfte der Vereinsmitglieder und anderer Personen 
Vereinsmitglieder und andere Personen, die für einen Verein tätig werden, 

können zu diesem in verschiedene Rechtsbeziehungen treten. Die Bezeichnung von 
Zahlungen an Personen, die Leistungen für den Verein erbringen, als 
Aufwandsentschädigung bzw. Spendenersatz, führt nicht dazu, dass derartige 
Bezüge von einer Besteuerung ausgenommen sind. Grundsätzlich können 
Rechtsbeziehungen in Form eines Dienstvertrages oder eines Werkvertrages 
bestehen.  

8.1 Welcher Personenkreis kann von Vereinen Zuwendungen 
erhalten? 

 Gewählte Funktionärinnen und Funktionäre  

Gewählte Funktionärinnen und Funktionäre, wie z.B. Obfrau/Obmann, 
Vorständin/Vorstand, Rechnungsprüferin/Rechnungsprüfer, Kassierin/Kassier, 
begründen mit der Übernahme dieser ehrenamtlichen Vereinsfunktionen nur in 
Ausnahmefällen (feste Arbeitszeit etc.) ein Dienstverhältnis. Die Aufwandsentschä-
digungen sind nach Abzug der (pauschalen) Betriebsausgaben bei der Empfängerin 
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oder beim Empfänger (Funktionärin/Funktionär) als sonstige selbständige 
Einkünfte (§ 22 Z 2 EStG 1988) steuerlich zu erfassen.  

Daneben können auch Fahrt- und Reisekostenersätze (siehe Abschnitt 8.3.2) 
steuerfrei ausbezahlt werden.  

 Mitarbeit im Verein 

Für Personen, die in einem Dienstverhältnis zu einem Verein stehen, gibt es 
keine Begünstigungen nach den Vereinsrichtlinien. Erhalten Helferinnen und 
Helfer, die für einen begünstigten Verein Leistungen erbringen, nur eine 
geringfügige Aufwandsentschädigung, so ist ein Dienstverhältnis auszuschließen. 
Dies wird immer dann der Fall sein, wenn: 

➤ die Tätigkeit dem begünstigten Vereinszweck dient; das Ausmaß der Tätigkeit 
nicht erheblich ist; 

➤ die Tätigkeit nicht vertraglich geregelt ist; es besteht keine 
Leistungsverpflichtung, es ist kein Kollektivvertrag anzuwenden (z.B. 
Bildungseinrichtungen, Sozialberufe);  

➤ die Entlohnung nur geringfügig ist; die Erzielung von Einkünften steht nicht im 
Vordergrund. Dies wird dann der Fall sein, wenn keine Leistungsverpflichtung 
besteht und die monatlichen Einnahmen neben Fahrt- und Reisekostenersätzen 
die SV-Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigen (2013: monatlich 386,80 €).  

➤ keine Tätigkeit als Sportlerin/Sportler, Schiedsrichterin/Schiedsrichter oder 
Sportbetreuerin/Sportbetreuer (§ 3 Abs 1 Z 16c EStG) ausgeübt wird. 

Ist ein Dienstverhältnis auszuschließen und übersteigt die Aufwandsentschädigung 
die pauschalen Sätze (siehe Abschnitt 8.3.1 und Abschnitt 8.3.2), so liegen 
hinsichtlich des verbleibenden Betrages sonstige Einkünfte, die bei der Veranlagung 
zu erklären sind, vor. 

 Haftung der Funktionärinnen und Funktionäre 

Vereine, als juristische Personen werden durch die in den Statuten zur 
Vertretung berufenen Funktionärinnen und Funktionäre vertreten (§ 5 Abs. 3 VerG 
2002). Die zur Vertretung des Vereins berufenen Personen haben alle 
Vereinspflichten – wie z.B. Führen von Büchern und Aufzeichnungen, Abgabe von 
Steuererklärungen – zu erfüllen (§ 80 Abs. 1 BAO). Sie haben insbesondere dafür zu 
sorgen, dass die Abgaben aus den verwalteten Mitteln gezahlt werden. Wird auf 
Grund einer von der Vertreterin oder vom Vertreter verursachten Pflichtverletzung 
die Abgabe beim Verein nicht eingebracht, kann auch die Vertreterin oder der 
Vertreter des Vereins zur Haftung herangezogen werden (§ 9 BAO). Bei Abgaben-
hinterziehung oder fahrlässiger Abgabenverkürzung, Nichtabgabe von Erklärungen 
bzw. Nichtabfuhr von Abgaben können sich neben der Haftung auch 
finanzstrafrechtliche Konsequenzen ergeben. 

Beispiel: Der Verein entrichtet für die angestellte Bürokraft keine Lohnabgaben. 
Er hat keine Mittel zur Lohnsteuernachzahlung, da er bevorzugt andere Gläubiger 
befriedigt. Die Vertreter des Vereins können zur Haftung herangezogen werden. 
Werden die Lohnabgaben weder abgeführt, noch termingerecht gemeldet, ist eine 
Finanzordnungswidrigkeit (§ 49 Abs. 1 lit. a Finanzstrafgesetz) gegeben. Wird 
darüber hinaus auch kein Lohnkonto geführt, liegt eine Abgabenhinterziehung vor 
(§ 33 Abs. 2 lit. b FinStrG). 
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Tritt eine Vertreterin oder ein Vertreter eines Vereins von ihrer oder seiner 
Funktion zurück, bleibt die Haftung für ihre bzw. seine Funktionsperiode aufrecht. 
Darüber hinaus haftet die neu gewählte Vertreterin oder der neu gewählte Vertreter 
für alte Funktionsperioden mit, wenn sie oder er den erkannten Verstoß nicht 
binnen drei Monaten – gerechnet vom Zeitpunkt der Kenntnis – dem Finanzamt 
anzeigt. 

 Sonstige Abgaben 

11.2 Werbeabgabe 

Steuerpflichtig nach dem Werbeabgabegesetz 2000 sind: Werbeleistungen, die 
im Inland gegen Entgelt erbracht werden, wie z.B. Veröffentlichungen von 
Werbeeinschaltungen in Druckwerken, Hörfunk und Fernsehen, Duldung der 
Benützung von Flächen und Räumen zur Verbreitung von Werbebotschaften. Die 
Bemessungsgrundlage für die Werbeleistung ist das Entgelt.  

Der Steuersatz beträgt 5%. Abgabenschuldnerin oder Abgabenschuldner ist die 
Werbende oder der Werbende. Die Werbeabgabe ist wie die Umsatzsteuer am 15. 
des zweitfolgenden Monats nach Erbringung der Werbeleistung abzuführen. 
Grundsätzlich ist die Werbeabgabe zu bezahlen, wenn die gesetzlich vorgesehene 
monatliche Bagatellgrenze von 1.000 € Bemessungsgrundlage (50 € Werbeabgabe) 
überschritten wurde. Für begünstigte Vereine gilt hingegen eine Sonderregelung: 
Die Werbeabgabe muss erst dann bezahlt werden, wenn die Jahresbagatellgrenze in 
Höhe von 10.000 € Bemessungsgrundlage (500 € Werbeabgabe) überschritten 
wurde. Bis zum 30.4. des Folgejahres muss eine Erklärung abgegeben werden. Bei 
Beträgen unter 10.000 € pro Jahr besteht keine Pflicht zur Abgabe einer Erklärung. 
Sind bereits monatliche Zahlungen erfolgt, kann durch Veranlagung die 
Rückerstattung verlangt werden.  

Beispiel: Ein gemeinnütziger Verein erhält für eine Werbeeinschaltung in seiner 
Vereinszeitung im April 2.000 € von einem Unternehmen. Obwohl die monatliche 
Bagatellgrenze von 1.000 € Bemessungsgrundlage grundsätzlich überschritten 
wurde, besteht für begünstigte Vereine bis zur Jahresbagatellgrenze keine 
Abfuhrverpflichtung. Im Monat September erhält der Verein für eine weitere 
Werbeeinschaltung in seiner Vereinszeitung 9.000 €. Am 15. November ist die 
Werbeabgabe für April und September in Höhe von 550 € zu entrichten. 
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